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[1632 ] A
NOTIZEN [VOM ZUGER TAGSATZUNGSGESANDTENBEAT II . ZURLAUBEN UEBER

DIE GEMEINEIDG. TAGSATZUNG IN BADEN VOM 16 . - 26 . MAI 1632]

EA V 2 , 684 (Nr . 589)

"Baden

Religion beedersits misthruwen , dismahl aber Jres [gemeint der neugl . Orte]

faltsch undt unsers [der kath . Orte ] währ , doch Jns Könftig die Ursachen des

misthrüwens uffghebt werden mögen.

Flökhen nit guot:

Saltz:
2

Vaters [Konrad III . Zurlauben ] s [ elig ] Trukhtes Concept.

Erbeinigung [mit Oesterreich ] ersächen : mit einem so öffentlichen fyndt [ - wohl



75/17 Z

Schweden gemeint - ] tradieren und halten [ - Schweden wollte mit den eidg.

Orten ein Bündnis eingehen , was aber der Erbeinung zuwider gewesen

wäre - J .

So der Keyser [Ferdinand  II . ] oberhandt wir sambt Jnen zuo entgelten?

Und durch Jres Unglaubens willen zuo grundtgahn müessen . Allein die hoffnung

uff Frankhrych . So hingägen Schweden oberhandt sorgen wir sy es nit dan erger

An prodtection und frankh [ rieh ] unser schirmer ist.

Nachpurschafft mit Meylandt Vorbehalten.
3 . .

Pass In pündten glichförmig verordnen zuo algemeinem oder mehrerm bewilli¬

gen [ - Bündnerwirren ! - ] .

Das original Schweeden besichtigen?

Syn [ Schwedens ] Ambass [ ador bei den eidg . Orten , Christoph Ludwig R a-

s c h e ] vermeldet das er keiner antwort mehr gwärtig sye . Ergo dismahl keine

Vonnöten etc . Original.

Mit dem letsten schryben gar entdtekht , das sy [wohl die neugl . Orte gemeint]

uns mit den Schweden erschrekhen wellendt : daselbige gschefft würdt zu spath

ankhundt , eben 3 oder 2 tag vor der Tagleistung . Zuo dem die minne undt gue-

tigkheit usgeschlagen wider die alten bruch.

Soll auch billich ein particulargschefft mit dem general [ in Bünden und a . o.

Ambassadoren Frankreichs , Henri I Duc de Rohan] vorzogen werden , häte

letz die gestalt sam wäre man hierzu wegen Schwedischen nachender macht zwun-

gen worden . Uff disere Zytt gantz nit sonders hierumben ein eigne Zusammen-

khunfft bestirnt werden solle , sobald es den Sätzen [ im Matrimonial - und Kol-

laturstreit im Thurgau und Rheintal , BE, FR , SO, BS ] belieben mag , doch uns

zuvor 14 tag ankhündt werde.

Und Ist Vonnöten sy sich zu erclären über das gmeine wäsen : von wessen wegen

die gemüeter sonder unsere la alteriert undt Krankh werden , und nit von des

Rechtlichen Spans wegen so zum Rechten gesetzt . Ab wellichem Recht Niemand

alteration oder Widerwillen erzeigen soll , so er nit will verargwohnt werden.

Also schüche er daselbig doch was überigen 4 ohrt [ V ausg . ZG] gefallen uns

billich auch gefallen mag.

Nota . Was für anhangende beschwerligkheiten?

In Summa derglychen schryben so spath eingelifert werden.

Nota . Man sich beedersitz frembder Fürsten und H. progress glukhs oder un-
4

glukhs in vil bladen achten oder annemen , so pliben wir . . . [ ?] .

Nota , Favor und Vorschub Zürich den Schweden.

Das Chor und Ehegricht [ im Thurgau ] die von Zürich durch an sich wider pro-

✓
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testatiori , genormten vossess so Jederwylen widersprochen , hört Jnen nit , son¬

ders von Rechtswegen undt crafft alter Abscheiden sonderlich A° 1532 ^ dem Bi¬

schof / Von Constantz [ - damals war dies Johann V Lupfen-  an der gemein-

eidg . Tagsatzung vom 8 . Januar in Frauenfeld war beschlossen worden , in Ehe¬

sachen hätten die Thurgauer das Ehegericht des Bistums Konstanz zu besuchen - ]

etc . Diewyl aber wegen der bishar bestendigen Verenderung der Religion der

Unbestandt dises Articule oder Bischo/fliehen Rechten sich eroügt , Jst die

frag , ob den das Chorgericht Jn Thurgeuw pliben solle oder gen Zürich gelegt

werde ? Solution gibt der vorgehnde grosse vertrag A° [ 16 ] 30 [ der an der Tag¬

satzung der VII den Thurgau regierenden Orte , VIII Alte Orte ausg . BE, vom
ß

29 . Oktober in Frauenfeld abgeschlossen wurde ] so damals us mangel der person

nit ad tempus gen Zürich gelegt . Desentwegen Jetz Jns Thurgeuw gelegt werden.

Die Urtheil uff A° 1532 wolgegründet zuo syn befunden.

Jtem werdt Jren dag abgeholffen das sy vermeindt man begäre die Jrigen Cathol.

zumachen , wan doch Jren predicanten das Jm thurgeuw zuogelassen würde.

Umb die päss sindt abscheidt das Jedes Ohrt undt Landt durch syn eigenthumb

(vermög unser Eydtgn . Freyheiten ) möge pass bewilligen durch gmeine vogtyen,

aber anderst nit dan mit Consens mehrertheils Regierender ohrten.

Zuo 5 Jahren die pündtnuss schweren . Acht Ohrten pundt [ von 1353 ] 10 Jahren

umb die 16 Jährig die Vorbehalten pündtnuss zumachen aber disere vorus zu¬

halten.

Tätliche hilff gägen huss [Habsburg - ]Osterych uffgehebt gägen erlas-

sung der offnen hüsem der [ vier Wald - ] Stätten waltzhuot , Rinfelden , Lauffen-

burg undt Sekhingen.
7

Statt Basel sich rund erkhlärt nit Jm Leibziger Schluss begriffen zusyn , an¬

dere ohrt still geschwigen.

Sedes belli . Macht undt Butz die macht bestaht uff Pündtnuss A° [ 16 ] 30 Mit
ß

der Cron Frankrych . 2 uff hilf / protestierende ständt . Aber das übermässig

dominât kan die Cron Frankhrych alterieren.

Jtem die ständt mindere nit Zuo erwarten als . . . Nüwenburg sambt andern ohr¬

ten mehr.

Sedes belli abermalen von Schweden selbs proponiert.

Nota . Würkhliche Jnträtung volkh und pass sampt sicherheits platz würdt nit

verantwortet , qui tacet consentire videtur.

Die Vorfischung . Sekhelm [ eister und Zürcher Tagsatzungsgesandter Salomon]

H i r t z e l s . mit begrüssung des [ franz . ] Ambassadoren [Rohan ] " .

]



1 ) Es ist fraglich , ob damit folgendes Werk gemeint ist : "Schmertzliches Be-
daurung und Klag eines Eydtgnossen unnd getrewen Patrioten so . . . über 100
Tagleistungen unnd Zusarmenkunfften . . . besucht (o . O. 1621 ) " , s . Meier/
Zurlaubiana 889 sowie Barth/Bibliographie I , 121 (Nr . 1941)

2 ) s . EA V 2 , 684 d
3 ) Herzog Henri I Duc de Rohan hatte um den Durchzug durch die Gemeinen

Herrschaften nach Bünden ersucht , s . EA V 2 , 685 e.
4 )

5 ) s . EA IV 1 b , 1254 (Nr . 669)  spez . 1261 zu o , insbes . 1262 Pt . 19.
6 ) s . EA V 2 , 635 (Nr . 546 ) . Beat II . Zurlauben war  damals nicht Zuger Tag¬

satzungsgesandter.
7) vgl . ebenda 687 h
8 ) Eventuell ist damit der zu Regensburg zwischen Frankreich und dem Römischen

Reich 1630 geschlossene Friede bezüglich Bündens gemeint , s . ebenda 2139
(Beilage Nr . 16 ) .
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